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BESCHLUSS (GASP) 2022/... DES RATES

vom ...

zur Anderung des Beschlusses 2014/512/GASP
iiber restriktive Maflinahmen angesichts der Handlungen Russlands,

die die Lage in der Ukraine destabilisieren

DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION —
gestiitzt auf den Vertrag liber die Europédische Union, insbesondere auf Artikel 29,

auf Vorschlag des Hohen Vertreters der Union fiir AuBlen- und Sicherheitspolitik,
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in Erwédgung nachstehender Griinde:

(1

2)

3)

“4)

)

Am 31. Juli 2014 hat der Rat den Beschluss 2014/512/GASP! angenommen.

Die Union unterstiitzt nach wie vor uneingeschrankt die Souveranitdt und territoriale

Unversehrtheit der Ukraine.

Am 24. Februar 2022 hat der Prasident der Russischen Foderation eine Militdroperation in
der Ukraine angekiindigt und haben russische Streitkrifte einen Angriff auf die Ukraine
begonnen. Dieser Angriff stellt eine eklatante Verletzung der territorialen Unversehrtheit,

Souverinitit und Unabhingigkeit der Ukraine dar.

Der Europiische Rat hat in seinen Schlussfolgerungen vom 24. Februar 2022 die grundlose
und ungerechtfertigte militdrische Aggression der Russischen Foderation gegen die
Ukraine aufs Schérfste verurteilt. Mit seinen rechtswidrigen militdrischen Handlungen
versto3t Russland grob gegen das Volkerrecht und die Grundsétze der Charta der
Vereinten Nationen und geféhrdet die Sicherheit und Stabilitdt Europas und der Welt. Der
Européische Rat hat dazu aufgerufen, dringend ein weiteres Paket von gegen Einzel-

personen gerichteten und wirtschaftlichen Sanktionen auszuarbeiten und anzunehmen.

In seinen Schlussfolgerungen vom 24. Mérz 2022 hat der Européische Rat erklart, dass die
Union nach wie vor bereitsteht, Schlupflocher zu schlieBen und gegen die tatsdchliche und
mogliche Umgehung der bereits angenommenen restriktiven Maf3nahmen vorzugehen,
sowie rasch weitere koordinierte harte Sanktionen gegen Russland und Belarus zu
verhingen, um die russischen Moglichkeiten zur Fortsetzung der Aggression wirksam zu

vereiteln.

Beschluss 2014/512/GASP des Rates vom 31. Juli 2014 {iber restriktive Mafinahmen
angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren (ABL.
L 229 vom 31.7.2014, S. 13).
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(6) In seinen Schlussfolgerungen vom 23./24. Juni 2022 hat der Européische Rat erklirt, dass
die Arbeit an Sanktionen fortgefiihrt wird, unter anderem um die Durchfiihrung der

Sanktionen zu stirken und deren Umgehung zu verhindern.

(7 Angesichts der ernsten Lage und als Reaktion auf die militdrische Aggression Russlands

gegen die Ukraine ist es angebracht, weitere restriktive Maf3nahmen zu verhdngen.

(8) Insbesondere ist es angebracht, die unmittelbare oder mittelbare Einfuhr, den unmittelbaren
oder mittelbaren Kauf sowie den unmittelbaren oder mittelbaren Transport von Gold zu
verbieten, das nach Energietragern das wichtigste Exportgut Russlands darstelit. Dieses
Verbot gilt fiir Gold mit Ursprung in Russland, das nach dem Inkrafttreten des Beschlusses

aus Russland ausgefiihrt wurde.

9) Ferner ist es angebracht, das Zugangsverbot zu Héfen auf Schleusen auszuweiten, um die
vollstdndige Umsetzung der MaBBnahme zu gewdhrleisten und deren Umgehung zu

vermeiden.

(10) AuBerdem ist es angebracht, den Anwendungsbereich des Verbots, Einlagen entgegenzu-
nehmen, auf Einlagen von juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen
auszuweiten, die in Drittldindern niedergelassen sind und sich mehrheitlich im Eigentum
von russischen Staatsangehorigen oder in Russland ansédssigen natiirlichen Personen
befinden. Zudem ist es angebracht, fiir die Entgegennahme von Einlagen fiir den nicht
verbotenen grenziiberschreitenden Handel eine vorherige Genehmigung durch die

zustidndigen nationalen Behorden vorzuschreiben.

(11) Ferner ist es angebracht, bestimmte Eintrige in die Listen der juristischen Personen,
Organisationen und Einrichtungen in Anhang IV des Beschlusses 2014/512/GASP

aufzunehmen.

(12) Dariiber hinaus ist es angebracht, den Anwendungsbereich des Verbots der Vergabe

offentlicher Auftrage zu prizisieren.
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(13) Damit die Arbeit der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO) zur Festlegung
technischer Industrienormen aufrechterhalten werden kann, ist es angebracht, technische
Hilfe gegeniiber Russland im Zusammenhang mit Luftfahrtgiitern und -technologien in

diesem spezifischen Rahmen zu erlauben.

(14) Um den Zugang zur Justiz zu gewéhrleisten, ist es ferner angebracht, eine Ausnahme von
dem Verbot einzufiihren, Transaktionen mit russischen 6ffentlichen Einrichtungen zu
tatigen, sofern dies erforderlich ist, um den Zugang zu Gerichts-, Verwaltungs- oder

Schiedsverfahren zu gewéhrleisten.

(15) Angesichts der Entschlossenheit der Union zur Bekdmpfung von weltweiter Erndhrungs-
und Energieunsicherheit sowie zur Vermeidung sich daraus ergebender potenzieller
negativer Folgen ist es angebracht, die Ausnahme von dem Verbot, mit bestimmten
staatseigenen Organisationen Transaktionen zu tatigen, auf Transaktionen im Zusammen-
hang mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen und der Lieferung von Ol einschlieBlich

raffinierter Erdolerzeugnisse in Drittlinder auszuweiten.

(16) Generell ist die Union entschlossen, alle Malnahmen zu vermeiden, die zu Erndhrungs-
unsicherheit in der Welt fiihren kdnnten. Daher richtet sich keine der MaBBnahmen der
vorliegenden Verordnung und auch keine der Mafinahmen, die zuvor angesichts der die
Lage in der Ukraine destabilisierenden Handlungen Russlands erlassen wurden, in
irgendeiner Weise gegen den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen und Lebens-

mitteln, einschlieBlich Weizen und Diingemitteln, zwischen Drittlindern und Russland.
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(17) Ebenso wenig hindern die Malnahmen der Union Drittlinder und deren Staatsangehorige,
die auBBerhalb der Union tétig sind, daran, pharmazeutische oder medizinische Erzeugnisse

aus Russland zu erwerben.

(18) Fiir die Durchfiihrung bestimmter Maflnahmen ist ein weiteres Tatigwerden der Union

erforderlich.
(19) Der Beschluss 2014/512/GASP sollte daher entsprechend gedndert werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:
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Artikel 1
Der Beschluss 2014/512/GASP wird wie folgt gedndert:
1. Artikel 1aa wird wie folgt gedndert:
a)  Absatz 3 wird wie folgt gedndert:
(i)  Buchstabe a erhélt folgende Fassung:

,»a) Transaktionen, die unbedingt erforderlich sind fiir den unmittelbaren oder
mittelbaren Kauf, die unmittelbare oder mittelbare Einfuhr oder den
unmittelbaren oder mittelbaren Transport von Erdgas, Titan, Aluminium,
Kupfer, Nickel, Palladium und Eisenerz aus oder durch Russland in die
Union, ein dem Europdischen Wirtschaftsraum angehorendes Land, die

Schweiz oder den Westbalkan,*
(i1)) Der folgende Buchstabe wird angefligt:

,»aa) soweit nicht nach Artikel 40 oder 4p verboten — Transaktionen, die
unbedingt erforderlich sind fiir den unmittelbaren oder mittelbaren Kauf,
die unmittelbare oder mittelbare Einfuhr oder den unmittelbaren oder
mittelbaren Transport von Erddl, einschlieBlich raffinierter

Erdolerzeugnisse, aus oder durch Russland
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(ii1)) Buchstabe d erhilt folgende Fassung:

(iv)

»d) Transaktionen, einschlieBlich Verkaufe, die fir die Abwicklung eines

Gemeinschaftsunternehmens oder einer dhnlichen Rechtsgestaltung, das
bzw. die vor dem 16. Mirz 2022 eingegangen wurde, an dem bzw. der
eine in Absatz 1 genannte juristische Person, Organisation oder
Einrichtung beteiligt ist, bis zum 31. Dezember 2022 unbedingt

erforderlich sind.

Die folgenden Buchstaben werden angefiigt:

”f)

(2

Transaktionen, die erforderlich sind fiir den Kauf, die Einfuhr oder den
Transport von pharmazeutischen, medizinischen und landwirtschaft-
lichen Erzeugnissen und Lebensmitteln, einschlieBlich Weizen und
Diingemitteln, deren Kauf, Einfuhr und Transport nach diesem Beschluss

gestattet sind

Transaktionen, die zur Gewéhrleistung des Zugangs zu Gerichts-,
Verwaltungs- oder Schiedsverfahren in einem Mitgliedstaat oder fiir die
Anerkennung oder Vollstreckung eines Gerichtsurteils oder eines
Schiedsspruchs aus einem Mitgliedstaat unbedingt erforderlich sind, und
wenn diese Transaktion mit den Zielen des vorliegenden Beschlusses und

des Beschlusses 2014/145/GASP” im Einklang steht.

Beschluss 2014/145/GASP des Rates vom 17. Mérz 2014 iiber restriktive
Malnahmen angesichts von Handlungen, die die territoriale
Unversehrtheit, Souverénitit und Unabhéngigkeit der Ukraine
untergraben oder bedrohen (ABI. L 78 vom 17.3.2014, S. 16).*
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2. Artikel 1b wird wie folgt gedndert:
a)  Absatz 1 erhélt folgende Fassung:

»(1) Esist verboten, Einlagen von russischen Staatsangehdrigen oder in Russland
ansdssigen natlirlichen Personen, von in Russland niedergelassenen juristischen
Personen, Organisationen oder Einrichtungen oder von juristischen Personen,
Organisationen oder Einrichtungen, die auflerhalb der Union niedergelassen
sind und deren Anteile zu iiber 50 % unmittelbar oder mittelbar von russischen
Staatsangehdrigen oder in Russland anséssigen natiirlichen Personen gehalten
werden, entgegenzunehmen, wenn der Gesamtwert der Einlagen der
natiirlichen oder juristischen Person, Organisation oder Einrichtung pro

Kreditinstitut 100 000 EUR iibersteigt.*
b)  Absatz 4 wird gestrichen.
c) In Absatz 5 wird folgender Buchstabe angefiigt:

,f)  fur den nicht verbotenen grenziiberschreitenden Handel mit Giitern und

Dienstleistungen zwischen der Union und Russland erforderlich ist.*
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3. Artikel 1c Absatz 2 erhilt folgende Fassung:

»(2) Absatz 1 gilt nicht fiir Staatsangehorige eines Mitgliedstaats, eines dem
Europiischen Wirtschaftsraum angehorenden Landes oder der Schweiz und nicht fiir
natiirliche Personen, die liber einen befristeten oder unbefristeten Aufenthaltstitel in
einem Mitgliedstaat, einem dem Europdischen Wirtschaftsraum angehérenden Land

oder der Schweiz verfiigen.*
4. Artikel 1g Absatz 1 erhélt folgende Fassung:

»(1) Es ist verboten, Ratingdienste fiir oder in Bezug auf russische Staatsangehorige oder
in Russland anséssige natiirliche Personen oder in Russland niedergelassene

juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen zu erbringen.*
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5. Artikel 1h Absatz 1 erhilt folgende Fassung:

»(1) Es ist verboten, 6ffentliche Auftrige oder Konzessionen, die in den Anwendungs-
bereich der Richtlinien 2014/23/EU*, 2014/24/EU™", 2014/25/EU™" und
2009/81/EG™™* des Européischen Parlaments und des Rates sowie unter Artikel 10
Absatz 1, Absatz 3, Absatz 6 Buchstaben a bis e, Absatz 8, Absatz 9 und Absatz 10
und die Artikel 11, 12, 13 und 14 der Richtlinie 2014/23/EU, unter Artikel 7
Buchstaben a bis d, Artikel 8, Artikel 10 Buchstaben b bis f und h bis j der
Richtlinie 2014/24/EU, unter Artikel 18, Artikel 21 Buchstaben b bis € und g bis i,
Artikel 29 und Artikel 30 der Richtlinie 2014/25/EU und unter Artikel 13
Buchstaben a bis d, f bis h und j der Richtlinie 2009/81/EG sowie unter Titel VII der
Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046"*** des Europdischen Parlaments und des
Rates fallen, an folgende Personen, Organisationen oder Einrichtungen zu vergeben
bzw. Vertrdge mit solchen Personen, Organisationen oder Einrichtungen weiterhin zu

erfullen:

a)  russische Staatsangehdrige, in Russland ansidssige natiirliche Personen oder in
Russland niedergelassene juristische Personen, Organisationen oder

Einrichtungen;

b)  juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, deren Anteile zu {iber
50 % unmittelbar oder mittelbar von einer der unter Buchstabe a genannten

Organisationen gehalten werden; oder
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c) natiirliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die im
Namen oder auf Anweisung einer der unter Buchstabe a oder b genannten

Organisationen handeln,

einschlieBlich — wenn auf sie mehr als 10 % des Auftragswerts entfallt —
Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Unternehmen, deren Kapazititen im Sinne der
Richtlinien 2009/81/EC, 2014/23/EU, 2014/24/EU und 2014/25/EU in Anspruch

genommen werden.

Richtlinie 2014/23/EU des Européischen Parlaments und des Rates vom

26. Februar 2014 tiber die Konzessionsvergabe (ABI. L 94 vom 28.3.2014, S. 1).
Richtlinie 2014/24/EU des Européischen Parlaments und des Rates vom

26. Februar 2014 tiber die 6ffentliche Auftragsvergabe und zur Aufthebung der
Richtlinie 2004/18/EG (ABI. L 94 vom 28.3.2014, S. 65).

Richtlinie 2014/25/EU des Européischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar
2014 tiber die Vergabe von Auftragen durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-,
Energie- und Verkehrsversorgung sowie der Postdienste und zur Authebung der
Richtlinie 2004/17/EG (ABI. L 94 vom 28.3.2014, S. 243).

Richtlinie 2009/81/EG des Européischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli
2009 iiber die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe bestimmter Bau-, Liefer-
und Dienstleistungsauftrage in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit und zur
Anderung der Richtlinien 2004/17/EG und 2004/18/EG (ABL. L 216 vom 20.8.2009,
S. 76).

Verordnung (EU, Euratom) 2018/1026 des Européischen Parlaments und des Rates
vom 18. Juli 2018 tiber die Haushaltsordnung fiir den Gesamthaushaltsplan der
Union, zur Anderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) Nr. 1301/2013,
(EU) Nr. 1303/2013, (EU) Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013,
(EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 und des Beschlusses Nr. 541/2014/EU sowie
zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012

*%

Fekdk

dekeddn
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6. Artikel 1j Absatz 4 erhélt folgende Fassung:

»(4) Die Absidtze 1 und 2 gelten nicht, wenn der Treugeber oder Begiinstigte ein
Staatsangehdriger eines Mitgliedstaats oder eine natiirliche Person ist, die {iber einen
befristeten oder unbefristeten Aufenthaltstitel in einem Mitgliedstaat, in einem dem

Europdischen Wirtschaftsraum angehorenden Land oder in der Schweiz verfiigt.*
7. Artikel 1k wird wie folgt gedndert:
a)  Absatz 4 erhilt folgende Fassung:

»(4) Absatz 1 gilt nicht fiir die Erbringung von Dienstleistungen, die zur aus-
schlieBlichen Nutzung durch in Russland niedergelassene juristische Personen,
Organisationen oder Einrichtungen bestimmt sind, welche sich im Eigentum
oder unter der alleinigen oder gemeinsamen Kontrolle einer nach dem Recht
eines Mitgliedstaats, eines dem Europdischen Wirtschaftsraum angehorenden
Landes oder der Schweiz gegriindeten oder eingetragenen juristischen Person,

Organisation oder Einrichtung befinden.*
b)  Folgender Absatz wird angefiigt:

,»(60) Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten und die
Kommission iiber jede nach Absatz 5 erteilte Genehmigung innerhalb von zwei

Wochen nach deren Erteilung.*
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8. Artikel 3 wird wie folgt gedndert:
a)  Absatz 3 Unterabsatz 1 Buchstabe f wird gestrichen.
b)  Absatz 3 Unterabsatz 2 erhilt folgende Fassung:

»AulBer in den in Unterabsatz 1 Buchstabe g genannten Fillen erklért der Ausfiihrer
in der Zollanmeldung, dass die Giiter im Rahmen der einschlagigen Ausnahime-
regelung dieses Absatzes ausgefiihrt werden, und unterrichtet die zustandige Behorde
des Mitgliedstaats, in dem der Ausfiihrer ansdssig oder niedergelassen ist, innerhalb
von 30 Tagen nach der ersten Ausfuhr iiber die erstmalige Anwendung der

betreffenden Ausnahmeregelung.*
c) In Absatz 4 wird folgender Buchstabe angefiigt:

,»h)  fiir die Gewihrleistung von Cybersicherheit und Informationssicherheit fiir
natiirliche und juristische Personen, Organisationen und Einrichtungen in
Russland mit Ausnahme der Regierung Russlands und der Unternehmen, die
unmittelbar oder mittelbar von dieser Regierung kontrolliert werden, bestimmt

sind.*
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9. Artikel 3a wird wie folgt gedndert:
a)  Absatz 3 Buchstabe f wird gestrichen.
b)  Absatz 3 Unterabsatz 2 erhilt folgende Fassung:

»Auller in den in Unterabsatz 1 Buchstabe g genannten Fillen erklért der Ausfiihrer
in der Zollanmeldung, dass die Giiter im Rahmen der einschlagigen Ausnahime-
regelung dieses Absatzes ausgefiihrt werden, und unterrichtet die zustandige Behorde
des Mitgliedstaats, in dem der Ausfiihrer ansdssig oder niedergelassen ist, innerhalb
von 30 Tagen nach der ersten Ausfuhr iiber die erstmalige Anwendung der

betreffenden Ausnahmeregelung.*
c) In Absatz 4 wird folgender Buchstabe angefiigt:

,»h)  fiir die Gewihrleistung von Cybersicherheit und Informationssicherheit fiir
natiirliche und juristische Personen, Organisationen und Einrichtungen in
Russland mit Ausnahme der Regierung Russlands und der Unternehmen, die
unmittelbar oder mittelbar von dieser Regierung kontrolliert werden, bestimmt

sind.*
10. In Artikel 4c Absatz 4 wird der folgende Absatz angefiigt:

»(4a) Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten und die
Kommission tiber jede nach diesem Absatz erteilte Genehmigung innerhalb von zwei

Wochen nach deren Erteilung.*
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1. In Artikel 4d wird der folgende Absatz angefiigt:

,»(8a) Das Verbot nach Absatz 4 Buchstabe a gilt nicht fiir den Informationsaustausch, der
dazu dient, im Rahmen der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation technische

Normen fiir die in Absatz 1 genannten Giiter und Technologien festzulegen.
12. In Artikel 4h Absatz 4 wird der folgende Absatz angefiigt:

,»(4a) Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten und die
Kommission {iber jede nach Absatz 4 erteilte Genehmigung innerhalb von zwei

Wochen nach deren Erteilung.*
13. Artikel 4ha wird wie folgt geéndert:
a)  Absatz 1 erhélt folgende Fassung:

»(1) Es ist verboten, Schiffen, die unter der Flagge Russlands registriert sind, nach
dem 16. April 2022 den Zugang zu Héifen und nach dem ... [ABI.: Bitte das
Datum einfiigen — 7 Tage nach Inkrafttreten dieses Anderungsbeschlusses] den
Zugang zu Schleusen im Gebiet der Union zu gewdhren, mit Ausnahme des

Zugangs zu Schleusen um das Gebiet der Union zu verlassen.*
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b) In Absatz 5 erhilt der einleitende Teil folgende Fassung:

»(5) Abweichend von Absatz 1 konnen die zustdndigen Behorden einem Schiff den
Zugang zu einem Hafen oder einer Schleuse unter ihnen geeignet
erscheinenden Bedingungen genehmigen, nachdem sie festgestellt haben, dass

der Zugang erforderlich ist fiir:*
c)  Der folgende Absatz wird angefiigt:

»(5a) Abweichend von Absatz 2 konnen die zustdndigen Behorden Schiffen, die vor
dem 16. April 2022 ihre russische Flagge oder ihre Registrierung zu derjenigen
eines anderen Staats gedndert haben, den Zugang zu einem Hafen oder einer
Schleuse unter ihnen geeignet erscheinenden Bedingungen genehmigen,

nachdem sie festgestellt haben, dass

a)  eine russische Flagge oder Registrierung vertraglich vorgeschrieben war

und

b)  der Zugang notwendig ist fiir die Entladung von Giitern, die fiir die
Fertigstellung von Vorhaben in Bezug auf erneuerbare Energie in der
Union unbedingt erforderlich sind, sofern die Einfuhr dieser Giiter nach

der vorliegenden Verordnung nicht anderweitig verboten ist.*
(d) Absatz 6 erhilt folgende Fassung:

,»(60) Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten und die
Kommission iiber jede nach den Absitzen 5 und 5Sa erteilte Genehmigung

innerhalb von zwei Wochen nach deren Erteilung.*
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14. In Artikel 4j wird folgender Absatz angefiigt:

,»(3a) Das Verbot nach Absatz 1 gilt nicht fiir Luxusgtiter zur personlichen Verwendung
von aus der Europdischen Union ausreisenden natiirlichen Personen oder von mit
ihnen reisenden unmittelbaren Familienangehorigen, die sich im Eigentum der

betreffenden Personen befinden und nicht zum Verkauf bestimmt sind.
15. Artikel 4m wird wie folgt gedndert:
a)  Absatz 5 erhilt folgende Fassung:

»(5) Die zustindigen Behorden der Mitgliedstaaten konnen unter ihnen geeignet
erscheinenden Bedingungen eine Genehmigung fiir den Verkauf, die
Lieferung, die Verbringung oder die Ausfuhr der unter diesen Artikel fallenden
Giiter und Technologien oder die Bereitstellung damit verbundener technischer
oder finanzieller Hilfe erteilen, nachdem sie festgestellt haben, dass diese Giiter
oder Technologien oder die damit verbundene technische oder finanzielle Hilfe

erforderlich sind fiir

a)  medizinische oder pharmazeutische Zwecke oder fiir humanitire Zwecke
wie die Durchfiihrung oder die Erleichterung von Hilfsleistungen ein-
schlieBlich medizinischer Hilfsgiiter, Nahrungsmittel oder der Transport
humanitérer Helfer und damit verbundener Hilfe oder flir Evakuierungen

oder
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b)  die ausschliefliche Nutzung durch den genehmigenden Mitgliedstaat und
unter dessen vollstdndiger Kontrolle und um Unterhaltungs-
verpflichtungen in Gebieten unter seiner vollstindigen Kontrolle, die
einem langfristigen Mietvertrag zwischen diesem Mitgliedstaat und der

Russischen Foderation unterliegen, zu erfiillen.*
b)  Folgende Absitze werden angefiigt:

»(5a) Bei der Entscheidung liber Antrage auf Genehmigungen fiir medizinische oder
pharmazeutische Zwecke gemall Absatz 5 erteilen die zustdndigen Behorden
keine Genehmigung fiir Ausfuhren an natiirliche oder juristische Personen,
Organisationen oder Einrichtungen in Russland oder zur Verwendung in
Russland, wenn sie hinreichende Griinde zu der Annahme haben, dass die

Giiter eine militdrische Endverwendung haben konnten.

(5b) Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten und die
Kommission iiber jede nach Absatz 5 erteilte Genehmigung innerhalb von zwei

Wochen nach deren Erteilung.*
16. Folgender Artikel wird eingefiigt:
., Artikel 4q

(1) Esist verboten, Gold unmittelbar oder mittelbar zu kaufen, einzufiihren oder zu
verbringen, wenn es seinen Ursprung in Russland hat und nach dem ... [ABL.: Bitte
das Datum einfiigen — Tag des Inkrafttretens dieses Anderungsbeschlusses] aus

Russland in die Union oder ein Drittland ausgefiihrt wurde.
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(2) Es st verboten, Erzeugnisse unmittelbar oder mittelbar zu kaufen, einzufiihren oder
zu verbringen, die in einem Drittland unter Verwendung der nach Absatz 1

verbotenen Erzeugnisse verarbeitet wurden.

(3) Esist verboten, Goldschmuck unmittelbar oder mittelbar zu kaufen, einzufiihren oder
zu verbringen, wenn er seinen Ursprung in Russland hat und nach dem ... [ABI.:
Bitte das Datum einfiigen — Tag des Inkrafttretens dieses Anderungsbeschlusses] aus

Russland in die Union ausgefiihrt wurde.*
(4) Esist verboten,

a)  in Verbindung mit dem in den Absitzen 1, 2 und 3 genannten Verbot
unmittelbar oder mittelbar technische Hilfe, Vermittlungsdienste oder andere
Dienste im Zusammenhang mit Giitern nach den Absétzen 1, 2 und 3 oder mit
der Bereitstellung, Herstellung, Wartung und Verwendung dieser Giiter zu

erbringen;

b)  in Verbindung mit dem in den Absétzen 1, 2 und 3 genannten Verbot
unmittelbar oder mittelbar Finanzmittel oder Finanzhilfen im Zusammenhang
mit Giitern nach den Abséitzen 1, 2 und 3 fiir den Kauf, die Einfuhr oder die
Verbringung dieser Giiter oder flir damit verbundene technische Hilfe,

Vermittlungsdienste oder andere Dienste bereitzustellen.
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(5) Die Verbote gemél den Absétzen 1, 2 und 3 gelten nicht fiir Gold, das fiir die
amtliche Tatigkeit diplomatischer Missionen, konsularischer Vertretungen oder
internationaler Organisationen in Russland, die nach dem V&lkerrecht Immunitét

geniefen, erforderlich ist.

(6) Das Verbot nach Absatz 3 gilt nicht fiir Goldschmuck zur persénlichen Verwendung
von aus der Europdischen Union ausreisenden natiirlichen Personen oder von mit
ihnen reisenden unmittelbaren Familienangehorigen, der sich im Eigentum der

betreffenden Personen befinden und nicht zum Verkauf bestimmt sind.

(7) Abweichend von Absitzen 1, 2 und 3 konnen die zustindigen Behdrden die
Verbringung oder die Einfuhr von Kulturgiitern, die eine Leihgabe im Rahmen der

offiziellen kulturellen Zusammenarbeit mit Russland sind, genehmigen.*

(8) Die Union trifft die notwendigen Maflnahmen zur Festlegung der relevanten Giiter,

die von diesem Artikel erfasst werden.

17. Anhang IV wird gemd3 dem Anhang dieses Beschlusses gedndert.
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Artikel 2

Dieser Beschluss tritt am Tag nach seiner Verodffentlichung im Amtsblatt der Europdischen Union

in Kraft.

Geschehen zu Brissel am ...

Im Namen des Rates

Der Prisident/Die Prdsidentin

11340/22 JCB/cdh/mhz 21
RELEX 1 LIMITE DE



ANHANG
In Anhang IV des Beschlusses 2014/512/GASP werden die folgenden Eintrdge angefligt:
,Federal Center for Dual-Use Technology (FTsDT) Soyuz
Turayev Machine Building Design Bureau Soyuz
Zhukovskiy Central Aerohydrodynamics Institute (TsAGI)

Rosatomflot*.
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	6. Artikel 1j Absatz 4 erhält folgende Fassung:

